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den Zahlungen für vermiedene Netzentgelte auf einer Netzebene ist, 
desto größer sind die Senkungspotenziale. Deshalb ist auch zu diesen 
Wirkungen eine pauschale Aussage, bemessen in Cent pro Kilowatt-
stunde, nicht möglich. Generell dürften die Änderungen bei den vermie-
denen Netzentgelten die Netzkosten im Nordosten Deutschlands in über-
durchschnittlichem Maße dämpfen. 

 
24. Abgeordnete 

Sevim Dağdelen 
(DIE LINKE.) 

Inwieweit hat die Bundesregierung verfassungs-
rechtliche Bedenken (z. B. bezüglich der Berufs-
freiheit der Betroffenen wie selbständig Tätige, 
Unternehmen und Arbeitnehmer, bezüglich dem 
Recht auf Eigentum an Wirtschaftsbetrieben und 
dem Bestimmtheitsgebot), den derzeitigen Vor-
behalt der Genehmigung bei Inländern, die be-
züglich „chemischer oder biologischer Waffen  
oder Kernwaffen technische Unterstützung“ nach 
§ 49 der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 
leisten, auf Inländer im Ausland zu erweitern, die 
bezüglich Kriegswaffen und sonstige Rüstungs-
güter technische Unterstützung leisten? 

Antwort des Staatssekretärs Matthias Machnig 
vom 29. August 2017 

Die Erbringung technischer Unterstützung im Zusammenhang mit einer 
militärischen Endverwendung durch Deutsche oder Inländer in Drittlän-
dern, d. h. außerhalb des europäischen Binnenmarkts, ist unter bestimm-
ten Voraussetzungen gemäß § 50 der Außenwirtschaftsverordnung 
(AWV) genehmigungspflichtig. Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit 
dieser Vorschrift sind der Bundesregierung nicht bekannt. Etwaige Än-
derungen müssten in ihrer konkreten Gestalt verfassungsrechtlich über-
prüft werden. 

Die Bundesregierung weist darauf hin, dass mit dem Vertrag von Lissa-
bon die Zuständigkeit für den Dienstleistungsverkehr und dessen Ein-
schränkungen im Außenwirtschaftsverkehr auf die Europäische Union 
übergegangen ist. Im Rahmen der laufenden Verhandlungen zur Revi-
sion der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über 
eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbrin-
gung und der Durchfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem 
Verwendungszweck ist auch eine Harmonisierung der Regelungen zur 
Kontrolle technischer Unterstützung angestrebt. 

 


